
1 
 

  

3401 3401 
 

 
Gebührensatzung 

für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt 

Memmingen (Abfallgebührensatzung - AGS) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 2023            

   (SVBl. S. 341) 
 
 

Aufgrund von Artikel 7 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 und 5 des Bayerischen Abfallwirtschafts- 
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 1996 (GVBl. S. 396, 449 –  
BayRS 2129-2-1-U), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286) 
in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 1 und Artikel 8 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264 –  BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert 
durch § 12 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) erlässt die Stadt Memmingen 
nachfolgende Satzung: 

 
 

§ 1 

Gebührenerhebung, Gebührentatbestand 

Die Stadt Memmingen erhebt für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung 
(Abfallentsorgungseinrichtung) Gebühren. 2Mit Beginn der Benutzung der 
Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt ist der Gebührentatbestand erfüllt.  

 
 

§ 2 

Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt benutzt. 
 

(2) 1Bei der Abfallentsorgung im Bring- und im Holsystem sowie der Erstgestellung, 
Rückgabe und dem Austausch von Abfallbehältern gilt der Eigentümer oder der dinglich 
Nutzungsberechtigte der an die Abfallentsorgung der Stadt angeschlossenen 
Grundstücke, bei Wohnungs- oder Teileigentum auch die Eigentümergemeinschaft als 
Benutzer; bei der Entsorgung gewerblicher Siedlungsabfälle im Bring- und Holsystem 
gelten auch die Abfallerzeuger und die Abfallbesitzer als Benutzer. 2Bei Verwendung von 
Abfallsäcken ist der Erwerber, bei der Garten- und Grünabfallsammlung und bei 
Selbstanlieferung von Abfällen ist der Abfallerzeuger, der Abfallbesitzer, der 
Auftraggeber und der Anlieferer Benutzer. 3Beim Sperrmülltransport ist der 
Abfallerzeuger, der Abfallbesitzer und der Auftraggeber Benutzer. 4Die Abfallentsorgung 
der Stadt benutzt auch derjenige, dessen unzulässig behandelte, gelagerte oder 
abgelagerte Abfälle die Stadt entsorgt. 5Bei Entsorgung eines Kraftfahrzeugs oder 
Anhängers im Sinne von § 20 Absatz 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz ist der letzte Halter 
und der letzte Besitzer Benutzer.



 
 

(3) 1Mehrere Benutzer sind Gesamtschuldner. 2Dies gilt insbesondere für Wohnungs- 
oder Teileigentümer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes. 3Der 
Gebührenbescheid über die gesamte Gebührenforderung kann an den Wohnungs- 
oder Teileigentumsverwalter, gerichtet werden. 
 

(4) Tritt ein Wechsel in der Person des Gebührenpflichtigen ein, so hat der bisherige 
Verpflichtete die Gebühr bis zum Ende des laufenden Kalendermonats zu 
entrichten. 

 

§ 3 
Gebührenmaßstab 

 
(1) 1Die Gebühr für die an die Abfallentsorgungseinrichtung im Holsystem nach § 10 Abs. 2 

Abfallwirtschaftssatzung angeschlossenen Grundstücke bemisst sich nach Art und 
Nennvolumen der bereitgehaltenen Abfallbehälter gemessen in Litern sowie der 
Abfuhrhäufigkeit gemessen in Wochen. 

 
(2) Die Gebühr für Abfallsäcke bemisst nach Zahl und Größe der Säcke gemessen in Litern. 

 
(3) Die Gebühr für die Erstgestellung, Rückgabe und den Austausch von Abfallbehältern 

richtet sich nach Zahl und Volumen des Abfallbehälters und dem Ort der Übergabe. Im 
Falle des notwendigen Ersatzes von schuldhaft beschädigten oder schuldhaft sonst nicht 
mehr benutzbaren Abfallbehältern oder nicht zurückgegebenen Abfallbehältern bestimmt 
sich die Gebühr nach der Zahl und Volumen der zu ersetzenden Abfallbehälter. 

(4) 1Die Gebühr für die Sperrmüllsammlung bemisst sich nach der Menge gemessen in 
Kilogramm. 2Beim Sperrmülltransport bemisst sich die Gebühr nach der Ladezeit 
gemessen in Minuten. 

 
(5) Die Gebühr der Garten- und Grünabfallsammlung bemisst sich nach Herkunft, 

Sammelstelle und Menge gemessen in Kilogramm. 
 

(6) Die Gebühr der Selbstanlieferung von Abfällen bemisst sich nach Art und Menge 
gemessen in Kilogramm. 

 
(7) 1Bei Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle (§ 2 

Absatz 2 Satz 4) bemisst sich die Gebühr nach der Menge gemessen in Kilogramm oder 
Liter und dem Anfallort gemessen nach der Anzahl der Abfuhren. 2 Bei Entsorgung eines 
Kraftfahrzeugs oder Anhängers im Sinne von § 20 Absatz 4 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
bemisst sich die Gebühr nach der Anzahl. 

 
 

§ 4 

Gebührensatz 
 

(1) Die Gebühr für die Abfallentsorgung im Holsystem (§ 3 Absatz 1) beträgt 

1. je 1 Liter Nennvolumen der auf dem angeschlossenen Grundstück bereitgehaltenen 
Restmüllbehälter bei Abfuhr des Restmülls und des Biomülls im wöchentlichen 
Wechsel  

a) jährlich  1,38 EUR 
b) monatlich  0,115 EUR 

  



 
 

2. je 1 Liter Nennvolumen einer zusätzlichen Biotonne nach § 12 Absatz 3 Satz 3 
Abfallwirtschaftssatzung bei zweiwöchentlicher Abfuhr des Biomülls   

 
a) jährlich 0,68 EUR, 
b) monatlich 0,057 EUR. 

 
 

(2) Für die Abholung nicht sortenrein bereitgestellten Biomülls nach § 11 Absatz 1 Satz 
3 Abfallwirtschaftssatzung für   
  einmalig 
 1. einen Müllgroßbehälter (60 l) 15 EUR 
 2. einen Müllgroßbehälter (80 l) 20 EUR 
 3. einen Müllgroßbehälter (120 l) 30 EUR 

 

(3) Die Gebühr für den Erwerb eines Abfallsackes beträgt je Stück mit 60 Liter Füllraum 
4,00 EUR. 

 

(4) Die Gebühr für die Sperrmüllsammlung beträgt 

1. für die Entsorgung des Sperrmülls 
je angefangenes Kilogramm 0,12 EUR 

 
2. für den Transport des Sperrmülls 

a) bei einer Ladezeit bis 15 Minuten 24,00 EUR, 
b) je weitere Minute Ladezeit 1,60 EUR. 

 

(5) Die Übergabe der Garten- und Grünabfallsammlung aus privaten Haushaltungen an der 
Grüngutsammelstelle ist gebührenfrei. 

 
(6) 1Die Gebühren für die Abfallentsorgung bei Selbstanlieferung an den jeweils dafür von 

der Stadt zugelassenen Einrichtungen betragen für 
 

1. thermisch behandelbare Abfälle 
je 1.000 Kilogramm 194,00 EUR, 

 
2. nicht thermisch behandelbare Abfälle 

je 1.000 Kilogramm 194,00 EUR, 
 

3. Abfälle mit festgebundenen Asbestfasern 
je 1.000 Kilogramm 217,00 EUR, 

 
4. nicht thermisch behandelbare Abfälle, die im Verhältnis 

zum Volumen leicht sind (z. B. Dämmstoffe)  
je 1.000 Kilogramm 316,00 EUR. 

 
2Bei Teilmengen wird eine der Teilmenge entsprechende Gebühr erhoben. 
 
3Nach vorheriger Zustimmung der Stadt ist eine Direktanlieferung für die Abfälle mit 
festgebundenen Asbestfasern (Abs. 6 Ziff. 3.) und nicht thermisch behandelbare Abfälle, die 
im Verhältnis zum Volumen leicht sind (z. B. Dämmstoffe) (Abs. 6 Ziff. 4.) an der Deponie 
Litzholz im Landkreis Alb-Donau-Kreis möglich. Hierbei verringert sich die Gebühr je 1.000 
Kilogramm um 40,00 EUR. 
 

  



 
 

(7) 1Soweit das Gewicht der angelieferten Abfälle im Wertstoff- und Problemmüllzentrum oder 
an den von der Stadt bekanntgemachten Sammeleinrichtungen oder bei der 
Sperrmüllsammlung mit der Waage nicht ermittelt werden kann (Gewicht unterhalb der 
Mindestlast) wird eine pauschale Gebühr erhoben. 2Die Gebühren betragen für 

1. Sperrmüll 
bis 50 kg: 5,00 EUR, 
bis 100 kg: 10,00 EUR, 

 
2. thermisch behandelbare Abfälle 
bis 50 kg: 8,00 EUR, 
bis 100 kg: 16,00 EUR, 
bis 200 kg: 32,00 EUR, 

 
3. Abfälle mit festgebundenen Asbestfasern 
bis 200 kg: 36,00 EUR, 
 

4. nicht thermisch behandelbare Abfälle, die im Verhältnis zum Volumen leicht sind (z. B. 
Dämmstoffe) 

bis 500 Liter: 7,00 EUR, 
bis 200 kg: 50,00 EUR, 

 
5. Biomüll 
bis 200 kg: 24,00 EUR 

 
3Die Mindestgebühr an der Kleinmengenwaage am Wertstoff- und Problemmüllzentrum 
beträgt 2 EUR. 

 
(8) Soweit die Entsorgung angelieferter Abfälle einen zusätzlichen Aufwand erfordert, wird ein 

Zuschlag in Höhe der tatsächlich angefallenen Auslagen erhoben. Einen zusätzlichen Aufwand 
stellen insbesondere Aufwendungen für Genehmigungen im Einzelfall, Auslagen für 
Entsorgungsnachweise im Einzelfall oder zusätzlichen Einbau- und bzw. oder Sortieraufwand 
dar. 

 
(9) Die Gebühr für die Erstgestellung, den Austausch und die Rückgabe von Abfallbehältern 

beträgt 

1. bei Übergabe an einem von der Stadt benannten Ort 

gebührenfrei, 
2. bei Übergabe auf dem angeschlossenen Grundstück 

a) für Abfallbehälter bis 240 Liter Nennvolumen 
je Stück 20,00 EUR, 
bei gleichzeitiger Übergabe weiterer Behälter 
je weiteres Stück bis 240 Liter Nennvolumen 5,00 EUR, 

 
b) für Abfallbehälter ab 770 Liter Nennvolumen 

je Stück 60,00 EUR. 
 

(10) Die Gebühr für den Ersatz von schuldhaft beschädigten oder schuldhaft sonst nicht mehr 
benutzbaren Abfallbehältern oder nicht zurückgegebenen Abfallbehältern wird nach dem 
tatsächlich entstandenen Aufwand berechnet. Der entstandene Aufwand errechnet sich aus 
den Kosten der Wiederbeschaffung eines neuen Abfallbehälters sowie den Kosten für die 
Abholung des beschädigten und Lieferung des neuen Abfallbehälters. 

 
  



 
 

Die Kosten für die Wiederbeschaffung eines Abfallbehälters betragen 
 

1. Müllgroßbehälter mit bis zu 120 Liter Nennvolumen: 30,00 EUR, 
2. Müllgroßbehälter mit 240 Liter Nennvolumen: 40,00 EUR, 
3. Müllgroßbehälter mit 770 Liter Nennvolumen (Container): 220,00 EUR, 
4. Müllgroßbehälter mit 1100 Liter Nennvolumen (Container): 275,00 EUR. 

 
(11) 1Bei der Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle wird 

neben der Gebühr, die sich nach Art und Menge, gemessen in Kilogramm, bestimmt, auch 
eine Gebühr für die entstandenen Aufwendungen erhoben. 2Die Gebühr für die 
Aufwendungen bemisst sich nach dem jeweiligen tatsächlichen Aufwand. 3Dazu gehören 
insbesondere die Kosten für Fahrzeug- und Geräteeinsatz, die Lohnkosten sowie die 
Kosten für besondere Untersuchungen und eine besondere Art der Entsorgung; sie 
beträgt jedoch mindestens 50 EUR. 4Für die Entsorgung eines Kraftfahrzeugs oder 
Anhängers im Sinne von § 20 Absatz 4 Kreislaufwirtschaftsgesetz beträgt die Gebühr je 
Kraftfahrzeug oder Anhänger 200 EUR. 

 
 

§ 5 

Entstehen der Gebührenschuld 
 

(1) 1Die Gebührenschuld entsteht erstmals mit dem ersten Tag des Monats der auf den 
Eintritt des Gebührentatbestandes (= Benutzung, s. § 1 Satz.2) folgt, in der Folge 
fortlaufend mit Beginn eines Kalendermonats. 2Sie endet mit dem letzten Tag des 
Monats, in dem die Benutzung endet. 3Satz 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Neuberechnung der Gebühren wegen Änderung der Zahl und Größe der 
Abfallbehältnisse und sonstiger für die Gebührenhöhe maßgebender Umstände. 4Der 
Gebührenschuldner hat das Ende des Gebührentatbestandes insgesamt oder für 
einzelne Abfallbehältnisse unverzüglich der Stadt Memmingen anzuzeigen. 
 

(2) 1Beim Erwerb von Abfallsäcken entsteht die Gebührenschuld mit dem Erwerb. 2Bei der 
Erstgestellung, beim Austausch und Rückgabe von Abfallbehältern entsteht die 
Gebührenschuld mit der Übergabe. 

 
(3) Bei der Sperrmüllsammlung entsteht die Gebührenschuld für die Sperrmüllentsorgung 

mit der Übergabe, für den Sperrmülltransport für Ladezeiten bis 15 Minuten mit Zugang 
des Abholungsauftrags bei der Stadt oder ihrem Beauftragten und für weitere Ladezeiten 
mit der Verladung des Sperrmülls. 

 
(4) Bei der Selbstanlieferung der Abfälle entsteht die Gebührenschuld mit der Übergabe. 

 
(5) Bei Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle und bei 

Entsorgung von Kraftfahrzeugen und Anhängern entsteht die Gebührenschuld mit der 
Abfuhr. 

 
(6) Beim Ersatz von schuldhaft beschädigten oder schuldhaft sonst nicht mehr benutzbaren 

Abfallbehältern oder nicht zurückgegebenen Abfallbehältern (§ 4 Absatz 10) entsteht die 
Gebührenschuld mit der Übergabe des Ersatzbehälters bzw. dem Aufstellen des 
Ersatzbehälters auf dem Grundstück. Findet keine Übergabe oder kein Aufstellen statt, 
entsteht die Gebührenschuld mit Eingang der Meldung bei der Stadt Memmingen. 

 
(7) Bei der Selbstanlieferung von Kleinmengen von thermisch behandelbaren Abfällen am 

Wertstoff- und Problemmüllzentrum entsteht die Gebührenschuld mit der Übergabe. 
 

(8) Im Übrigen entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der städtischen 
Leistung. 

 
 



 
 

§ 6 

Fälligkeit der Gebührenschuld 

(1) Die Gebühren nach § 4 Absatz 1 sind jeweils mit den auf das laufende 
Kalendervierteljahr entfallenden Beträgen fällig am 1. März, 1. Juni, 1. September und 
1. Dezember jeden Jahres, frühestens jedoch einen Monat nach Zustellung des 
Gebührenbescheids. 

 
(2) Bei der Selbstanlieferung der Abfälle werden die Gebühren einen Monat nach Zustellung 

des Gebührenbescheids fällig. 
 

(3) Die nach § 5 Absatz 2-7 entstehenden Gebühren werden mit der Entstehung fällig. 
 
 

§ 7 

Aufgabenübertragung 

Gemäß Artikel 7 Absatz 5 Nr. 6 Bayerisches Abfallgesetz kann die Ermittlung der 
Berechnungsgrundlagen, der Gebührenabrechnung, der Ausfertigung und Versendung der 
Gebührenbescheide und der Entgegennahme der Gebühr in den Fällen der 
Sperrmüllsammlungen, der Garten- und Grünabfallsammlung und der Selbstanlieferung Ab 
fällen von einem damit beauftragten zuverlässigen Dritten wahrgenommen werden. 

 
 

§ 8 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

1Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 2Mit Ablauf des 31. Dezember 2023 tritt die 
Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Memmingen 
(Abfallentsorgungsgebührensatzung - AGS) vom 22. November 2017 (Satzung- und 
Verordnungsblatt Nr. 27 vom 24.11.2017, Seite 177 ff.) außer Kraft. 


